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Einführung

Unter einem Körperschaftsteuersystem versteht man das technische System, das
den Integrationsgrad zwischen der Besteuerung der Gesellschaft und des Gesell-
schafters festlegt. Mit dem Steuersenkungsgesetz (StSenkG)1 wurde in Deutsch-
land zum zweiten Mal ein grundlegender Systemwechsel vollzogen. Diese Steuer-
reform wurde sowohl von der Wirtschaft als auch von der Wissenschaft überwie-
gend positiv aufgenommen, da sie u. a. mit einer Senkung des Körperschaftsteu-
ersatzes verbunden war. In der vorliegenden Arbeit geht es nicht um die
grundsätzliche Zweckmäßigkeit des neuen Verfahrens, untersucht wird vielmehr
die konkrete Ausgestaltung im Hinblick auf die Behandlung von Steuerpflichtigen
nach dem EStG (Teil 1) und nach dem KStG (Teil 2). Im Wahlkampf 2002 war
diesbezüglich häufig von „handwerklichen Fehlern“ die Rede, i.d.R. ohne die
wirklichen Problempunkte anzusprechen.

Im Hinblick auf die Behandlung der Erwerbsaufwendungen, die bei den Steuer-
pflichtigen entstehen, wird sich einmal mehr zeigen, daß Ausgaben bzw. als steuer-
liches Ergebnis Verluste die „Stiefkinder des Steuerrechts“2 sind. Das StSenkG hat
mit §§ 3 c Abs. 1, 2 EStG, 8 b Abs. 5 KStG drei völlig verschiedene Abzugsver-
bote etabliert.3 Bei Beteiligung einer natürlichen Person gilt das Halbabzugsverbot
des § 3 c Abs. 2 EStG, bei Beteiligung einer Körperschaft an einer inländischen
Gesellschaft das Abzugsverbot des § 3 c Abs. 1 EStG und bei Beteiligung einer
Körperschaft an einer ausländischen Gesellschaft die 5 %-Klausel des § 8 b Abs. 5

1 V. 23. 10. 2000 – BGBl. I, S. 1433; Das Gesetzgebungsverfahren zu diesem einschnei-
denden Gesetz verlief außergewöhnlich. Es wurde sowohl vom Bundestag als auch vom Bun-
desrat in formeller und materieller Hinsicht sehr strittig debattiert. Bemerkenswert ist, daß
der Bundesminister der Finanzen die Gesetzesvorlage in einem offenen Brief an alle mittel-
ständischen Unternehmen vom 29. 3. 2000 als mittelstandsfreundlich verteidigte und daß 78
Wirtschaftswissenschaftler in einem Appell an den Vermittlungsausschuß in letzter Minute
gegen die Abschaffung des Anrechnungsverfahrens intervenierten. Ungewöhnlich ist ferner,
daß die Bundesregierung vor der Abstimmung über das Vermittlungsergebnis zu dem Gesetz-
entwurf im Bundesrat einigen Ländern finanzielle Zusagen erteilte („Stimmenkauf“). Erwäh-
nung verdient auch, daß der Bundesrat bereits bei der Verabschiedung der Gesetzesvorlage in
einem Entschließungsantrag Nachbesserungen des Gesetzes forderte, die dann mit dem Steu-
ersenkungsergänzungsgesetz (StSenkErgG) realisiert wurden. Eine weitere Besonderheit liegt
schießlich auch darin, daß das StSenkG zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung im Bundes-
gesetzblatt noch einmal geändert wurde, um finanzielle Mittel für die Bewältigung der Flut-
katastrophe vom August 2002 zu erlangen, vgl. im einzelnen Beichelt, StuW 2002, S. 357 ff.

2 Ritter, FR 1978, S. 397 ff. mit Beispielen aus dem „Gruselkabinett der steuerlichen Ver-
lustlehre“.

3 Herzig, DB 2003, S. 1462 spricht von einem „Irrgarten“.



EStG. Diese Vorschriften sind in ihren Auswirkungen auf das Finanzierungsverhal-
ten von Anteilseignern und Unternehmen als willkürlich und gefährlich eingestuft
worden. Es gehört aber zum Schicksal der Besteuerungspraxis, problembeladene
Neuerungen zunächst lautstark zu beklagen, nach einiger Zeit resignierend hin-
zunehmen, in ihren nachteiligen Auswirkungen durch gezielte Sachverhaltsgestal-
tung abzumildern und schließlich als selbstverständliche Elemente des Steuerwe-
sens zu betrachten.4 Diese Arbeit will einen Beitrag dazu leisten, die wissenschaft-
liche Diskussion am Leben zu erhalten, um diese negative Prognose nicht zur Rea-
lität werden zu lassen.

Die Arbeit betrachtet zunächst allgemein den Systemwechsel, insbesondere die
verfahrensmäßige Umsetzung [Teil 1 B. III. 4. e)]. Danach wird auf die Rechts-
natur und die historische Entwicklung von Abzugsbeschränkungen eingegangen.
Ferner wird die Systemkongruenz von § 3 c Abs. 2 S. 1 1. Halbsatz EStG geprüft.
Anschließend wird auf die Fragen der Verfassungsmäßigkeit eingegangen. Auch
die aktuell diskutierten Schlagworte Halbteilungsgrundsatz, synthetischer Einkünf-
tebegriff, Rechtsformneutralität, Leistungsfähigkeit, Nettoprinzip, Systemgerech-
tigkeit bedürfen einer näheren Erläuterung.

Im Steuerrecht findet das Streben nach Vermeidung von Rechtsfolgen besondere
Beachtung, der „Steuerspartrieb“ ist deshalb mehrfach als unerwünschte Quelle
wirtschaftlich abzulehnender Gestaltungen kritisiert worden. Gerade Änderungen
im Bereich der Unternehmensbesteuerung werden von der zeitgleichen Entwick-
lung von Ausweichmöglichkeiten begleitet. Bereits die unveröffentlichten Referen-
tenentwürfe finden erstaunlich schnell den Weg zu den steuerlichen Beratern und
werden berücksichtigt. Ein unüberlegtes Handeln der beteiligten Behörden hat des-
halb faktisch oft fatale Wirkungen. In der öffentlichen Wahrnehmung sind Reform-
bestrebungen in diesem Bereich deshalb häufig mit einer gewissen Panik verbun-
den. Dem Aspekt der Gestaltungsmöglichkeiten und deren Folgen für die verfas-
sungsrechtliche Beurteilung wird deshalb besondere Beachtung geschenkt.

Schließlich wurde der Systemwechsel vor allem auch mit europarechtlichen Ge-
sichtspunkten begründet. Es wird zu prüfen sein, ob die konkrete Ausgestaltung
europarechtskonform ist.

Im Teil 2 werden die systematischen, verfassungs- und europarechtlichen Über-
legungen in bezug auf das KStG und die damit zusammenhängenden Abzugs-
beschränkungen angestellt.

Insgesamt ist Gegenstand der Prüfung, ob die Abschaffung des Anrechnungsver-
fahrens wegen drohender Europarechtswidrigkeit nicht durch ein neues Verfahren
ersetzt wurde, dessen konkrete Ausgestaltung sichere Verfassungs- und Europa-
rechtsverstöße mit sich bringt.

Die Arbeit geht von der Rechtslage 2002 aus, wobei insbesondere Änderungen
durch das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz (UntStFG) v. 19. 12. 2001

24 Einführung

4 Vgl. Schön, FR 2001, S. 381 f.



(BGBl. I S. 3922) und das Steuerberaterausbildungsänderungsgesetz (StBÄndG) v.
24. 4. 2002 (BGBl. I S. 2714) sowie das Flutopfersolidaritätsgesetz v. 19. 9. 2002
(BGBl. I S. 3651) berücksichtigt werden. Außerdem werden die Änderungsvor-
schläge im Referentenentwurf zu dem Steuervergünstigungsabbaugesetz (Ste-
VAG-E) und im Regierungsentwurf vom 2. 12. 2002 (BT-Drucks. 15 / 119)5

berücksichtigt. Schließlich konnte auch die endgültige Gesetzesfassung des Steuer-
vergünstigungsabbaugesetz (StVergAbG) v. 16. 5. 2003 (BGBl. I, S. 660)6 und das
Anwendungsschreiben des Bundesfinanzministeriums zu § 8 b KStG v. 28. 4. 2003
(BStBl. I, S. 292)7 eingearbeitet werden. Neue Literatur und Rechtsprechung wur-
den bis einschließlich Juli 2003 berücksichtigt.
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5 Ob das Gesetz tatsächlich in Kraft treten wird, war fraglich. Der Bundestag hatte am
21. 2. 2003 das Steuervergünstigungsabbaugesetz (StVergAbG) in der durch den Finanzaus-
schuß des Bundestages geänderten Fassung angenommen. Der Finanzausschuß des Bundes-
rates hatte in der Sitzung vom 27. 2. 2003 mit den Stimmen der Länder von CDU / CSU dem
Bundesrat die Ablehnung des Gesetzes empfohlen, diese erfolgte am 14. 3. 2003. Im Vermitt-
lungsausschuß wurde – u. a. im Hinblick auf den Parlamentsvorbehalt bedenklich – in § 37
KStG ein dreijähriges Moratorium für das Körperschaftsteueranrechnungsguthaben neu ein-
gefügt, vgl. Schwedhelm, BB 2003, S. 605 ff.; Streck / Binnewies, DB 2003, S. 1133 ff. Birk /
Desens, DB 2003, S. 1644 ff. gehen von einem verfassungswidrigen Zwangskredit aus.

Am 11. 4. 2003 wurde das Gesetz von Bundestag und Bundesrat angenommen. Neben der
Beschlußempfehlung zum Steuervergünstigungsabbaugesetz legte der Vermittlungsausschuss
gleichzeitig eine Protokollerklärung vor, so daß mit weiteren Reformen zu rechnen ist. Am
4. 8. 2003 wurde ein erster „Gesetzentwurf zur Umsetzung der Protokollerklärung der Bun-
desregierung zur Vermittlungsempfehlung zum Steuervergünstigungsabbaugesetz“ bekannt,
auf den diese Arbeit nur mehr vereinzelt eingeht.

6 Zum StVergAbG vgl. Höreth / Schiegl / Zipfl, BB 2003, S. 983 ff.; Förster, DB 2003,
S. 899 ff.; Melchior, DStR 2003, S. 709 ff.; Rödder / Schumacher, DStR 2003, S. 805 ff.

7 Dazu vgl. Dötsch / Pung, DB 2003, S. 1016 ff.; Eilers / Schmidt, GmbHR 2003, S. 613 ff.;
Rödder / Schumacher, DStR 2003, S. 909 ff.; Füger / Rieger, FR 2003, S. 543 ff.


